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, Planunterlagen: 
Amtliche Flurkarten der Ver
messungsämter im Maßstab 
1: 1000. Stan~ ,r Vermessung 
vom Jahre .. . ll . \l_._. Nach An- · 
gabe des Vermessungsamtes 
zur genauen Maßentnahme 
nicht geeignet. 

· Höhenschichtlinien vergrößert 
aus der amtlichen bayerischen 
Höhenflurkarte vom Maßstab 
1 :5000 auf den Maßstab 1: 1000 
Zwischen-Höhenschichtlinien 
sind zeichnerisch interpolliert . 
Zur Höhenentnahme für inge
nieurtechnische Zwecke nur 
bedingt geeignet. Photogram
metrische bzw . tachymetrische 
Höhenaufnahmen wurden von 
der Firma 

erstellt. 

Die Ergänzung des Baubestan
des der topographischen Ge

; gebenheiten sowie der ver-
und entsorgungstechnischen 
Einrichtungen erfolg!e am 
.. _ ... lt. 10_ _ .1979 .. _. 
(keine amtliche Vermessungs
genauigkeit) . 

Untergrund: Aussagen und 
Rückschlüsse auf die Unter0 

grundverhälfnisse und die Bo
denbeschaffenheit können we
der aus den amtlichen Karten 
noch aus Zeichnung und Text 
abgeleitet werden . 

Nachrichtliche übernahmen: 1 

Für nachrichtlich übernommene 
Planungen ul'ld Gegebenheiten 
kann keine Gewähr übernom
menwerden. 

Urheberrecht: Für die Planung 
behalte ich mir alle Rechte vor. 
Ohne meine vorherige Zustim
m\Jng darf die Planung nicht 
geändert werden. 

B .E B A U u N G s p LA N 

BEi DER HAUPTSCHULE 
GEMEINDE: 
LANDKREIS: 
REG.-BEZIRK: 

METTEN 

DEGGENDORF 
NIEDERBAYERN 

P R Ä A M B E L 

erläßt gemäß§ 2 Abs. 1 und§§ 9, 10 des Bundesbaugesetzes 
(BBauG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 18.8.1976, getndert 
durch Gesetz vom 6.7.1979 (BGBl. I S. 949), Art. 23 der 
Gemeindeordnung fUr den Freistaat Bayern (GO) i.d.F. 
der Bekanntmachung vom 26.10.82 (GVBl .S. 9C3) Art. 91 
der Bayer. Bauordnung (BayBO) i .d.F. der Bekanntmachung 
vom 2.7.1982 (GVBl. S. 419) und der Verordnung über die 
bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) i.d.F. vom 
15.9.1977 diesen Bebauungsplan als Satzung. 

Satzung 

§ 1 

Der Bebauungsplan 11 Bei der Hauptschule" · in der fas.~g-
vom 24.4.1985 ist beschlossen. ---------

§ 2 

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes und die auf dem 
Plan abgedruckten örtlichen Bauvorschriften werden nach 
der Genehmigung des Bebauungsplanes durch das Landrats-
amt urd deren Bekanntmachung Ynd 
;~iederlesung des Bebauungsplanes rechtsverbindlich 

GEZ.: 

1------r-:-:--:--:-:-~-;-;--1 : L_ ______________________________ __. 

24. 4 .1985 /.<er. 
GEPR.: LANDSHUT, DEN 24 .4.19 85 
GEÄND. AM ANLASS VON 

ZEICHNUNGS-NR. 

B 79 - 147 8 -4 

T S C ,rl E L 
Architektur- und Ingenieurbüro 
- Städtebauliche Planungen -
- Erschließungsplanungen -
Gabelsbergerstrasse 16 

8300 L A N D S H U T 

Telefon 08 71 - 61C91 



1. ~u,_fs!~ un']sbeschl uß: 
Der Marktrat hat in der 
planes beschlossen. Der 
bekanntgemacht. 

Sitzung vom .. 1~)Q~,~- die Aufstellung des Bebauungs
Aufstellungsbeschluß wurde am •.. 1,JP.-~• ortsLlblich 

Metten ...................... , den ••• 
1
•
1,!\.~\.. . g~·-····•· 

2. Bürgerbeteiligung: 

Die Bürgerbeteiligung gemäß§ 2a Abs. 2 BBauG mit öffentlicher Darlegung 
und Anhörung für den Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom .Jl.~~-~\. 
hat in der Zeit vom •• l7.12. -.8L. bis .11. .. 0.1. attgefunden. 

Metten 
•·····················• den . .lb,qij .. Qs.... . 

·r 

3. Auslegung: 
Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom .. .2b; QL8.S •.• wurde mit 
Begründung gemäß§ 2a Abs. 6 BBauG in der Zeit vom .. ,LQS ... e.s ... bis .o.1~0.7,~s ••••• 
öffentlich ausgelegt. Dies wurde am .19.-q~ .• ~s .. ortsüblich bekannt gemacht 
und darauf hingewiesen, daß Bedenken und Anregungen während der Auslegungs
frist vorgebracht werden können. 

Metten 
.••••...........•..... , den .. 1.': P ~ .-.6•5••• .____,=,,ri, • 

4. Satzung: 

Der Markt ....... ~1~tt~fl.. . . . . . . . . . . . hat mit Beschluß des Marktrates 
vom .. }9 iq~~~ : den Bebauungsplan gemäß § 10 BBauG und Artikel 91 der Bayer. BO 
in der Fas_sung vom .7.4 •. PL&S ... als Satzung 

Metten . " .................... ' 

5. Genehmigung: 
Deggendorf 

Das L~drats.gmt ..• ,,; •:.. ·(f .'/.AJ.~······· .. · ~at den Bebauungsplan mit Bescheid 
vom . .lA ~{Q~.~~Nr . . ) ?. .. tt,,.; •. • 1. ~ •••••• gemaß § 11 BBauG genehmigt . 

Deggendorf ...................... ' . . . . . . . ~.--~-r~ .... 
Bürge~eist~q.· 

6. Inkrafttreten: 

Die Genehmigung des Bebauungsplanes wurde am ........•. gemäß§ 12 BBauG orts
üblich bekannt gemacht. 
Der Bebauungsplan mit Begründung wird seit diesem Tage zu den üblichen Dienst
stunden in ...•.•.............•..•. zu jederrnanns Einsicht bereitgehalten und 
über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. 
Der Bebauungsplan ist damit rechtsverbindlich. 
Auf die Rechtsfolgen des§ 44c sowie§ 155a BBauG ist hingewiesen worden • 

Metten ...................... , . . . . . . -~ : . /J/.4~ .... 
Bürge~ister 



T EXTLICHE FESTSETZUNGEN 

0,1. BAUWEISE: 

0.1.1. offen(§ 22 Abs. 2 BauNVO) 

0. 2. MINDESTGRöSSE DER BAUGRUNDSTOCKE: 

0.2.1. Bei geplanten Einzelhausgrundstücken = 550 qm 

0.3. 

0.3.1. 

0.4. 

0.4.1. 

0.5. 

0.5.1. 

0.5.2. 

0.6. 

0.6.1. 

0.6.2. 

0.6.3. 

0.6.4. 

GESTALTUNG DES GELÄNDES: 

Das Gelände darf in seinem natürlichen Verlauf auch durch die 
Errichtung von Bauwerken nicht unnötig verändert oder gestört 
werden, damit ein harmonisches Landschaftsbild erhalten bleibt. 
Nicht zulässig sind unnötige Geländeanschüttungen oder Abgra
bungen, um z.B. bei einem Hanghaus eine ebenerdige Bebauung 
zu errichen. 

FI RSTR ICHTUNG: 

Die einzuhaltende Firstrichtung verläuft parallel zum Mittel
strich der Zeichen unter Ziffer 2.1.1. 

EINFRIEDUNGEN: 

Einfriedungen für die planlichen Festsetzungen der Ziffer 2.1.1. 

Art und Ausführung: 

Höhe des Zaunes: 

Socke 1 höhe: 

Vorgärten: 

Straßenseiti~e Begrenzung 
zulässig sin nur Holzzäune mit senkrechten Latten. 
Eine max. Gesamthöhe von 1,00 m, bezogen auf 
das angrenzende Gelände, darf nicht überschritten 
werden (ausgenommen im Bereich von Sichtdreiecken 
max. Höhe 0,80 m). 
nur straßenseitig max. 10 cm 
Seitliche und rückwärtige Begrenzung 
Zwischen den Grundstücken sind höhere Ein
friedungen bis 1,5 m zulässig, wenn sich 
das nicht negativ auf das Straßenbild auswirkt. 
Die Vorgärten sind gärtnerisch anzulegen und 
in gepflegtem Zustand zu halten. 

Die Zufahrten zu den Garagen und die Flächen für private Stellplätze 
dGrfen nicht eingezäunt werden. 

GARAGEN UND NEBENGEBÄUDE: 

Garagen und Nebengebäude sind in Dachform und Dachdeckung dem 
Hauptgebäude anzupassen. 
Traufhöhe: nicht über 2,75 m 
Kellergaragen sind unzulässig. 

Zwischen Garagentor und öffentlicher Verkehrsfläche muß ein Abstand 
von mindestens 5 m freigehalten werden. Der KFZ-Stellplatz darf zur 
Straße hin nicht -eingezäunt- werden. 

Der Einbau von Garagen in Gebäude ist nur zulässig, wenn keine 
tieferen Einschnitte als 1 ,5 m entstehen. 
Garagen und Nebengebäude(§ 14 BauNVO) sind nur innerhalb der im 
Bebauungsplan festgesetzten Flächen oder der sonstigen überbaubaren 
Flächen zulässig. 

-----



1 
1 
1 

0.7. 

0.7.1. 

0.7.2. 

0.8. 

0.8.1. 

0.8.2. 

l I '-

C H E FES T SE TZUNGE~ 

GEB'AUDE: 

Zur planlichen Festsetzung der Ziffer 2.1.1. 

Dachfonn: Satteldach 24 - 32 ° 
Dachdeckung: ziegelrot (Pfannen) 
Dachgaupen: Stehende Gaupen und Giebel ab 30° Dachneigung zulässig. · 

Die Oberkante der senkrechten Gaupenfläche muß mindestens 
1/3 der Dachhöhe unterhalb des Firstes liegen. Maximal 
zwei Dachgaupen pro Dachseite. 
Die Fensterflächen der Dachgaupen dürfen max. 2,5 qm 
und nur stehendes Format haben. 

Kniestock: 
Socke1höhe: 
Ortgang 

Schleppgauoen sind unzulässi g. 
bei I + D max. 1,00 m zulässig 
nicht über 0,50 m 

und Traufe: überstand mind. 0,30 m, nicht über 1 ,20 m 
bei Balkon max. 0,30 m überstand über Balkonvorderkante. · 
Balkontiefe max. 1,50 m ' 

Wandhöhe: bei I + D talseitig nicht über 4,30 m 
ab natürlicher Geländeoberfläche 
bei Hangbauweise talseitig nicht über 6,20 m 
ab natürlicher Geländeoberfläche 

Haustyp nach Geländeneigung (zur planlichen Festsetzung der Ziffer 
2.1.2.) 
Hangbauweise mit Erdgeschoß und Untergeschoß (U+I) ist bei einer 
Geländeneigung von mehr als 1 ,50 m auf Haustiefe anzuwenden. Ein 
Kniestock gern. Ziffer 0.7.1. ist bei sichtbarem Untergeschoß und 
Erdgeschoß hangseitig nicht zulässig. 

BEPFLANZUNG, GRüNFL~CHEN, GARTENANLAGEN: 

Bei allen Bepflanzungs- und BegrUnungsmaßnahmen ist grundsätzlich 
auf das natürliche Landschaftsbild und auf die bodenständige Vegetation 
Rücksicht zu nehmen. 
Erhaltung vorhandener Baumbestände 

Der im Plan eingetragene Baumbestand ist vollständig auf Dauer zu 
erhalten. ßei der Durchführung von Bauarbeiten ist darauf zu achten, 
daß durch entsprechende Schutzmaßnahmen eine Beschädigung sowoh1 
der oberirdischen Pflanzenteile als -auch des Wurzelwerks verhindert 
wird und zwar sowohl durch Abgrabungen wie auch durch überfahren mit 
Baufahrzeugen und dgl. 

Neuanpflanzung von Bäumen und Sträuchern 

Neuanpflanzungen von Bäumen und Sträuchern in öffentlichen Grünflächen, 
als Verkehrsbegleitgrün und in Grundstücken für den Gemeinbedarf sind · 
a1s Pflanzgebot in standortgerechten Gehölzarten lt. Pflanzliste vor
geschrieben. 
Innerhalb der Baugrundstücke sind zur Durchgrünung des Baugebietes~ 
je 300 qm auf nicht Uberbaubaren GrundstUcksflächen, mindestens ein 
hochwüchsiger Laubbaum und als Abgrenzung gegenüber der freien Land
schaft eine 2-3 m breite Feldhecke in standortgerechten Gehölzarten 
lt. Pflanzenliste anzupflanzen und auf Dauer zu erhalten. 

Laub- und Nadelgehölze innerhalb der Wohngrundstücke zur Grenz-
abpflanzung -
Amelanchier canadensis 
Buddleia alternifolia, od. davidii Hybr. 
Chaenomeles japonica 
Cornus sanguinea 
Cotoneaster in Sorten 
1Jeutzia in Sorten 

Felsenbirne 
Sommerflieder 
Scheinquitte 
roter Hartriegel 
Strauchmi spe 1 
Deutzie . 



T EXTLICHE F ES T S ETZ U NGEN 

0.8.3. 

Forsythia "Lynwood" 
Hamamelis mollis 
Hydrangea macrophylla, od. paniculata 
Kolkwitzia amabi1is 
Ligustrum vulg. atrov. 
Philadelphus in Sorten wie virginalis 
Rosen in Sorten = Moos- und Strauchrosen 
Rosa rugosa 
Sambucus nigra 
Syringa in Sorten 
Spirea in Sorten 
Viburnum in Sorten (Sommer- und Wintergrün) 
Weigela in Sorten 

Obstgehölze: 
Beerensträucher 
Obstbäume als Hoch- oder Halbstamm 

Goldglöckchen 
Zaubernuß 
Hortensie 
Perlmuttstrauch 

.Liguster 
Falscher Jasmin 
Strauchrosen 
Apfelrose 
Holunder 
Echter Flieder 
Sp ierstrauch 
Schneeba 11 
Glockenstrauch 

Großkronige BälBTle für den Garten, nur bei genügend Platz 
Acer Platanoides 
Acer pseudoplatanus 
Aesculus hippocastanum 
Quercus in Sorten 
Ti1ia in Sorten 

Kleinkronige Bäume, bei kleinerem Flächenanspruch 
Obstbäume als Hoch- und Halbstamm 
Acer plat. "Globosum 
Corylus corluna 
Crataegus 1 aevi gata 11 Paul ·s Scarlet 11 

Robinia pseudoacac1a "Umbraculifera" 
Sorbus aucuparia 
Sorbus aucuparia var. edu1is 
ImmergrUne Gehölze (Nadelgehölze) 
{Behutsame Verwendung, nur Einzelexemplare) 
Picea breweriana 
Picea omorika 
Pinus montana und Formen 
Pinus austriaca 
Pinus parviflora 11Glauca 11 

Taxus baccata in Sorten 
Tsuga canader.sis 

Nicht empfehlenswerte Pflanzen 
Laubgehölze: 
Acer negundo (gelb- und weißbunt) 
Cornus alba (gelb- und weißbunt) 
Betula verrucosa Youngii 
Fagus sulvatica 11 Pendula 11 

Salix caprea "Pendula" 
Nadelgehölze, wie beschrieben und ähnliche Arten: 
Abies procera 11 Glauca" 
Cedrus atlantica "Glauca" 
Chamaecypris lawsoniana 11Alumii" u.A. 
Chamaeyparis lawsonfana "Stewartii" u.Ä. 
Juniperus chinensis, bunte Sorten 
Picea pungens "Glauca" 

Spitzahorn 
Bergahorn 
Kastanie 
Eiche 
Linde 

Kugelahorn 
Baum-Hasel 
Rotdorn 
Kugel-Akazie 
VogelbeerballTI 
Eßbare Eberesche 

Mähnenfichte 
Serbische Fichte 
Kiefern 
Schwarzkiefer 
Blaue Mädchenkiefer 
Eibe 
Hemlocktanne 

Eschenahorn 
Hartriegel 
Hängebirke 
Hängebirke 
Hängende Kätzchenweide 

Sjlber-Tanne 
Blau-Zeder 
Blaue Säulenzypresse 
Gelbe Gartenzypresse 
Gelber Wacholder 
Blaue Stechfichte 



! Z~1L, 1[: ✓t~KLARUNG FUR DIE PLANLICHEN FCS TSE TZUNG E, 
Die Numerierung erfolgt nach der Planzeichenverordnung 1981 

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG: 
1.1. WOHNBAUFLÄCHEN: 
1.1.1. 

2. 

2 .1. 

2.1.1. 

2.1.2. 

3. 

3. 1. 

WA Allgemeine Wohngebiete§ 4 BauNVO 

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG: 
ZAHL DER VOLLGESCHOSSE: . 

Gep1antes Wohngebäude mit eingetragener Geschoßzahl 
Mittelstrich= Firstrichtung 

BAUGRENZEN: 

als H5chstgrenze Erdgeschoß und~usgebautes 
Dachgeschoß . .... 
bei WA GRZ = 0,3 GFZ ~ 0,4 
soweit sich nicht aus den sonstigen Fest
setzungen geringere Werte ergeben. 
bei einer Hangneigung von 1,5 m auf Haustiefe 
ist Hangbauweise anzuwenden. 
bei WA GRZ = 0,3 · GFZ = 0,6 

Baugrenze 

6. VERKEHRSFLÄCHEN: 
6 . 1. 

6. 2. 

Straßenverkehrsflächen (Fahrbahn) 

Straßenbegrenzungs1inie, Begrenzung 
sonstiger Verkehrsflächen 

8. 

8. 1. 

HAUPTVERSORGUNGS- UNO HAUPTABWASSERLEITUNGEN: 

9. 

9. 1. 

9.2. 

• • • 
GRONFU(CHEN: 

l:····>·····'··,·········:: ... 3 

F .•.••.: ... ·•>:•.• A 

Kanal 

Straßenbeg1eitgrün 

Private Vorgartenfläche, die zur Straße hin 
nicht eingezäunt werden darf. 

13. PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN UND MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, 
ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG DER LANDSCHAFT: 

13.1. 0 
13.2. cOD 

· 13.3. ~ 

Pflanzgebot für Einzelbäume (veränderbar) 

lockere raumbildende Gehölzpflanzung 

vorhandener und zu erhaltender Busch- und Baumbestand 

15. SONSTIGE FESTSETZUNGEN: 

15. 1. 

15.2. 
15.3. 

15.4. 

15.~. 

,----, 
: St : 
\..---.J 

-------,, 
L--------' 

Flachen für private Stellplätze, die zur 
Straße hin nicht abgezäunt werden dürfen 

Garagen, Zufahrt in Pfeilrichtung 

mit Leitungsrechteri zu bel~stende Fläche 
Einzäunungslinie 
Grenze des räumlichen Geltungsbereiches 
des Bebauungsp1anes. 



1 ZEICHENERKLARUNG FOR DIE PLANLICHEN HINWEISE 1 

. 

16. KENNZEICHNUNGEN UND NACHRICHTLICHE OBERNAHMEN: 

16. 1. 

16.2. 

16.3. 

16.4. 

. 16.5. 
) 

16.6. 

► 

t> 

1 2 

3 4 

5 6 

1:2:j 

Ufü 

Garagenzufahrt 

Hauseingang 

Nutzungsschablone 
Feld 1 = Baugebiet _ 
Feld 2 = Zahl der Vollgeschosse 
Feld 3 = Grundflächenzahl 
Feld 4 = Geschoßflächenzahl 
Fe1d 5 = Bauweise 
Feld 6 :;; Dachneigung · 

Durchgang, Durchfahrt. überdeckter S~tzplatz 

Teilung der Grundstücke im Rahmen einer 
geordneten baulichen Entwicklung 

Grundstücksnumerierung 

• 
17. KARTENZEICHEN FOR DIE BAYERISCHEN FLURKARTH!: 

' 
17. t. GRENZPUNKTE UND GRENZEN: 

17.2. ~ 

17.3. 

17.4. ------------

18. BAUWERKE: 

18.1. ~ 
18.2. lllllllllllllllll~ 
18.3. q1ppj1]IJll'I 

19. WEGE: 

19.1. ~ 
20. VERSCHIEDENES: 

20.1. ..----.....____ 1 0 m 
~-.....____.- Sm 
;--;- ...___, ----- lm 

20.2. 470 

Grenzstein 

Flurstücksgrenze, UferJinie 

Nutzungsartengrenze, Fahrbahnbegrenzung 
(Randstein) 

Wohngebäude (Mittelstrich= Firstrichtung) 

Nebengebäude (Mittelstrich= F1rstrichtung) 

Böschung 

abgemarkter Weg 

Höhenschichtlinien 

Flurstücksnummern 

i 
1 

• .. 
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